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Betreff 
Neufassung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Köln 

Beschlussorgan 
Rat 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
1. Der Rat nimmt die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2012 (Anlagen 1 – 9) zur Kenntnis. 
 
2. Der Rat beschließt die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Köln in der zu diesem Beschluss para-

phierten Fassung (Anlage 10). 
 

Ausschuss für Umwelt und Grün 02.02.2012 

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales 06.02.2012 

Finanzausschuss 13.02.2012 

Rat 14.02.2012 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer  

 

In der vorliegenden Gebührenbedarfsberechnung reduzieren sich die gebührenrelevanten Kosten 

infolge einer Rücklagenentnahme (Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausgleich) um 1,5 Mio. 

Euro. Damit ist die vorhandene Rücklage (vorbehaltlich der Auflösung in 2011) voraussichtlich Ende 

2012 aufgebraucht. Hierdurch werden in 2013 eine Neukalkulation der Gebühren und eine neue 

Gebührensatzung mit voraussichtlicher Gebührenerhöhung erforderlich. 

 
 

Begründung 
s. Anlage 1 

 weitere Anlagen 2 - 10 
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